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Thematische Einführung

Neben dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip bildet das Gewaltmono-
pol eines der wesentlichen Strukturmerkmale moderner Staaten.1 Die Bün-
delung physischen Zwangs unterbindet die gewaltsame Selbsthilfe des
Einzelnen2 und gewährleistet das geordnete Zusammenleben innerhalb
einer Gesellschaft. Das Individuum unterwirft sich einem Souverän unter
Verzicht, sein Recht auf eigenem Wege durchzusetzen und vertraut darauf,
dass der Hoheitsträger ihn – gegebenenfalls auch durch Gewalt – schützt.3

Doch diese Zentralisierung physischer Macht in staatlicher Hand birgt
ebenso erhebliche Risiken. Welche rechtlichen Konsequenzen zieht es
nach sich, wenn der Bürger nicht vom Hoheitsträger geschützt wird, son-
dern dem staatlichen Zwang zum Opfer fällt? Typische Beispiele exzessi-
ver staatlicher Gewalt sind aus den Medien, insbesondere in Bezug auf
Entwicklungs- oder Schwellenländer, bekannt.4 Inwieweit besteht jedoch
die Problematik der Polizeigewalt in der Bundesrepublik und wie reagie-
ren die rechtlichen Kontrollinstanzen darauf? Den folgenden Sachverhalt
und seine rechtliche Behandlung dokumentierte Amnesty International
Deutschland: Der Fall AW

„Am 1. Mai 2007 gegen 23.00 Uhr befand sich AW, eine zum damaligen Zeit-
punkt 30 Jahre alte Mitarbeiterin von Amnesty International, auf dem Heim-

A.

1 Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts Bd. II, 3. Auflage, § 15 Rn. 83 ff.; Kä-
lin/Lienhard/Wyttenbach, Auslagerung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben, S. 3;
von Münch/Mager, Staatsrecht I, 8. Auflage, S. 2 f.

2 Zur besseren Lesbarkeit der Untersuchung nennt die Arbeit nicht durchgehend die
weibliche sowie männliche Form des Wortes.

3 Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts Bd. IV, 3. Auflage, § 71 Rn. 76; Mau-
rer, Staatsrecht I, 6. Auflage, § 1 Rn. 14.

4 Dürr, Polizeigewalt in Südafrika „Getötet wie Hunde“, 01.03.2013, http://
www.spiegel.de/panorama/justiz/polizeigewalt-in-suedafrika-tod-eines-taxifahrers-
erinnert-an-apartheid-a-886313.html, aufgerufen am 29.05.2013; Die Welt, Polizei
in Aserbaidschan löst gewaltsam Protest in Baku auf, 26.01.2013, http://
www.welt.de/newsticker/news2/article113153072/Polizei-in-Aserbaidschan-loest-
gewaltsam-Protest-in-Baku-auf.html, aufgerufen am 29.05.2013; Pausch, Als die
Polizei den „Welt“-Reporter verhörte, 22.04.2013, http://www.welt.de/sport/
formel1/ article115479476/Als-die-Polizei-den-Welt-Reporter-verhoerte.html, auf-
gerufen am 29.05.2013.
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weg. Zusammen mit einer befreundeten Journalistin ging sie auf dem Bürger-
steig die Oranienstraße in Berlin hinunter, wo jedes Jahr in der Nacht vom
1. Mai auf den 2. Mai Demonstrationen stattfinden, bei denen es zum Teil zu
gewalttätigen Ausschreitungen kommt. In einem Interview mit Amnesty Inter-
national beschrieb AW die Ereignisse wie folgt: In etwa 100 Metern Entfer-
nung habe sie auf der Straße eine Gruppe von Demonstranten gesehen, die
von Polizisten verfolgt worden sei. Die Situation habe angespannt gewirkt.
AW und ihre Freundin hätten sich zwischen den Demonstranten und den Poli-
zeibeamten befunden. Sie wollten die Gruppe überholen, was möglich gewe-
sen wäre, ohne ihr zu nahe zu kommen, weil genügend Abstand zwischen Bür-
gersteig und den Leuten auf der Straße gewesen sei. Ohne Vorwarnung oder
Erklärung habe die Polizei Pfefferspray eingesetzt. Plötzlich sei eine Gruppe
von etwa 13 Polizeibeamten auf den Bürgersteig gestürmt, wo AW, ihre
Freundin und einige andere Leute mit dem Rücken zur Wand gestanden hät-
ten. Sie seien stehen geblieben, um die Polizei vorbeizulassen. Ein Polizist ha-
be AW mit einem Schlagstock von hinten auf die Knie geschlagen. Sie sei zu
Boden gefallen und habe versucht, ihren Kopf zu schützen. Der Polizeibeamte
habe ihr mit dem Schlagstock drei oder vier Schläge in die Seite versetzt, wo-
durch sie sich einen Rippenbruch zugezogen habe. AW gab in einem Ge-
spräch mit Amnesty International an, es müsse für die Polizei offensichtlich
gewesen sein, dass sie nicht zu den Demonstranten gehört habe, die sich der
Polizei näherten. Infolge der erlittenen Verletzungen war sie drei Wochen ar-
beitsunfähig.“5

„Im Fall von AW konnte die Identität des Polizeibeamten, der ihr die Rippe
brach, nicht festgestellt werden. Am 2. Mai 2007 erstattete AW bei der Polizei
Strafanzeige. (…) Am 4. Mai 2007 war AW vorgeladen, um gegenüber einem
Polizeibeamten des Landeskriminalamtes Berlin, das unter anderem für die
Ermittlungen gegen Berliner Polizeibeamte zuständig ist, auszusagen. (...) Al-
le 13 Polizisten, die den Ermittlungen zufolge anwesend gewesen sein sollen,
als AW geschlagen wurde, wurden ebenfalls vom Landeskriminalamt Berlin
befragt. Alle gaben an, den Angriff nicht gesehen zu haben. Einer der ver-
nommenen Polizisten machte Angaben über seinen Aufenthaltsort während
des Vorfalls, die denen seiner Kollegen widersprachen. Er sagte aus, nicht
vor Ort gewesen zu sein, obwohl ein Kollege ihn auf einem Foto identifizierte,
das zum Zeitpunkt des Übergriffs gemacht worden war. AWs Anwalt zufolge
versuchte das Landeskriminalamt Berlin nicht, diesen Widerspruch aufzuklä-
ren, was darauf schließen lässt, dass die Ermittlungen in diesem Fall unzurei-
chend waren. Am 14. November 2007 stellte die Staatsanwaltschaft die Er-
mittlungen ein, da der mutmaßliche Täter in Ermangelung einer Identifizie-
rung durch die Zeugen nicht ermittelt werden konnte.
Alle Polizeibeamten hatten während des Einsatzes Einsatzanzüge und Helme
getragen und an ihren Uniformen waren keine Identifizierungsnummern oder
namentliche Kennzeichnungen befestigt. Die Staatsanwaltschaft argumentier-

5 Amnesty International, Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V., Täter unbe-
kannt – Bericht 2010, S. 52 ff.
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te bezüglich der Zeugenaussagen der Polizisten, dass es zwar äußerst un-
wahrscheinlich, jedoch nicht unmöglich sei, dass keiner von ihnen den Über-
griff beobachtet habe. AW gab gegenüber Amnesty International an, dass sie
gegen die Einstellung der Ermittlungen keinen Widerspruch eingelegt habe,
weil sie das als zu große Belastung empfunden hätte. Ungeachtet dessen ver-
langte sie eine Entschädigung vom Land Berlin, welche ihr acht Wochen nach
dem Übergriff auch gewährt wurde. In dem Brief, den sie diesbezüglich vom
Land Berlin erhielt, wurde keine rechtliche Grundlage für diese Entscheidung
angegeben, jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Entschädigung
nicht die Übernahme einer rechtlichen Verantwortung bedeute.
(...) Am 25. Mai 2007 hatte sich Amnesty International wegen des Falls in
einem Brief an den Innensenator des Landes Berlin gewandt. In seiner Ant-
wort unterstrich der Innensenator, das Landeskriminalamt Berlin habe bereits
am 3. Mai 2007 die Ermittlungen aufgenommen und er sei zuversichtlich,
dass die Polizei die Ermittlungen umfassend durchführen und disziplinar-
rechtliche Schritte einleiten werde.“6

Allein dieser Sachverhalt wirft eine Reihe von Fragen auf. Aus polizei-
rechtlicher Sicht ist zu klären, auf welcher Rechtsgrundlage die Maßnah-
me erfolgte sowie ob und inwieweit die Beamten deren Grenzen über-
schritten. Daran schließt sich die Frage der Entschädigung an. Das Land
Berlin kann den Betrag sowohl für eine rechtmäßige als auch rechtswidri-
ge Amtshandlung gezahlt haben. Allerdings entzog es sich ausdrücklich
der Frage der Verantwortlichkeit. Darüber hinaus erfolgten keine diszipli-
narrechtlichen Konsequenzen für die Polizisten. Schließlich blieb ebenso
die strafrechtliche Verantwortlichkeit ungeklärt: Warum stellte die Staats-
anwaltschaft die Ermittlungen ein, ohne die widersprüchlichen Aussagen
der Beamten aufzuklären?

Gegenstand der Untersuchung

Die Problematik staatlich exzessiver Gewalt trat nicht nur in den ersten
Jahrzehnten nach der Gründung der Bundesrepublik auf.7 Auch heutzuta-
ge kommt es noch zu verstörenden Beispielen übermäßiger Härte.8 Es
stellt sich die Frage, ob Polizeigewalt eine Ausnahme darstellt oder doch

I.

6 Amnesty International, Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V., Täter unbe-
kannt – Bericht 2010, S. 77 f.

7 OLG Bremen, Beschluss vom 14.02.1964 – Ws 273/63, NJW 1964, 735 ff.;
BayObLG, Beschluss vom 05.05.1988 – RReg. 1 St 3/88, NStZ 1988, 518 ff.

8 VG Wiesbaden, Urteil vom 27.09.2012 – 28 K 389/11.WI.D, Beck online; VG Ber-
lin, Urteil vom 28.08.2012 – VG 80 K 2.12 OL, Beck online.
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strukturelle Fehlentwicklungen bestehen. Ausgehend davon ist zu unter-
suchen, welche juristischen Kontrollmechanismen der Exekutive, Judikati-
ve sowie Legislative zur Verfügung stehen, um dieses Problem zu bewälti-
gen, wie effektiv diese Maßnahmen wirken und welche Verbesserungspo-
tentiale existieren. Rechtsvergleichend befasst sich die Arbeit mit der The-
matik unverhältnismäßiger hoheitlicher Gewalt in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA). Da die Rechts- und Datenlagen teilweise stark von-
einander abweichen, kann die Untersuchung nur begrenzt spiegelbildlich
erfolgen.

Gang der Untersuchung

Der erste Teil der Arbeit erörtert die verfassungsrechtlichen Grenzen des
staatlichen Gewaltmonopols.9 Wie weit darf ein Polizeibeamter bei der
Anwendung physischen Zwangs gehen und wann überschreitet seine
Handlung die Linie zur Rechtswidrigkeit?

Im zweiten Teil behandelt die Untersuchung im Schwerpunkt die staat-
lichen Kontrollmechanismen des Gewaltmonopols: Die aktuelle Doku-
mentation und statistischen Erhebungen bezüglich Vorfällen von Polizei-
gewalt begründen den Ausgangspunkt des Abschnitts.10 Anhand dieser In-
formationen wird ermittelt, ob eine effektive Überprüfung erfolgte. An-
schließend analysiert die Arbeit im Einzelnen die bestehenden Kontroll-
mechanismen der Exekutive, Judikative sowie Legislative.

Fälle exzessiver staatlicher Gewalt fallen in den Verantwortungsbereich
der Exekutive. Daher beginnt der Schwerpunkt der Untersuchung mit der
Analyse der ausführenden Gewalt. Wie ist es um die internen Kontrollme-

II.

9 Gutmann, Die Grenzen staatlicher Gewalt – Die Zukunft des staatlichen Gewalt-
monopols, S. 33 ff.; Kälin/Lienhard/Wyttenbach, Auslagerung von sicherheitspoli-
zeilichen Aufgaben, S. 16 f.

10 Bundesregierung, Stellungnahme der Bundesregierung zu den Empfehlungen,
Kommentaren und Auskunftsersuchen des Europäischen Ausschusses zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe,
2011, http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Stellungnahme_CPT_
DE.pdf?_blob=publicationFile, aufgerufen am 16.10.2013, S. 5 ff.; Bosold, Poli-
zeiliche Übergriffe, S. 18 ff.; Statistisches Bundesamt, Rechtspflege der Staatsan-
waltschaften 2011, 09.07.2012, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thema-
tisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/Staatsanwaltschaften21002601170
04.pdf_blob=publicationFile, aufgerufen am 16.10.2013, S. 22 ff.
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chanismen bestellt? Darauffolgend befasst sich die Untersuchung mit der
Kontrolle durch die Gerichte. Es ist eine originäre Aufgabe der Rechtspre-
chung, die Exekutive zu überwachen.11 Der Bürger kann das Verwaltungs-
gericht, das Strafgericht, das Zivilgericht, die Verfassungsgerichte und
überdies den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um gerichtli-
chen Schutz gegen polizeiliche Übergriffe ersuchen. Die Möglichkeiten
sind vielfältig, doch inwiefern gewähren sie tatsächlich effektiven Rechts-
schutz?

Der Legislative kommt sowohl die Gesetzgebungs- als auch die Kon-
trollfunktion gegenüber der Exekutive zu.12 Hat sie den gesetzlichen Rah-
men geschaffen, um ausuferndem staatlichen Zwang entgegenzuwirken
oder bestehen Regelungslücken zulasten des Bürgers? Hinsichtlich der
Kontrollfunktion des Parlaments untersucht die Arbeit, welche Untersu-
chungsausschüsse sich mit der Problematik auseinandersetzten und zu
welchen Ergebnissen sie kamen.13

Folgerungen

Die Untersuchung endet mit der Beantwortung der zu Anfang gestellten
Fragen bezüglich struktureller Fehlentwicklungen, bestehender Kontroll-
mechanismen und Verbesserungspotentialen.

III.

11 BVerfGE 22, 49 (75); Leibholz/Rinck, Grundgesetz, Art. 92 Rn. 16; Sodan, Grund-
gesetz, 3. Auflage, Art. 92 Rn. 3.

12 BVerfGE 1, 372 (395); von Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz
Bd. II, 6. Auflage, Art. 38 Rn. 47; Kloepfer, Verfassungsrecht Bd. I, § 15 Rn. 15.

13 Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages, Übersicht über Bestände, Doku-
mentationen und Sammlungen, http://www.bundestag.de/dokumente/parlamentsar-
chiv/oeffent/Bestaendeuebersicht.pdf, aufgerufen am 16.10.2013, S. 10 ff.; Re-
chenberg, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Art. 44 Rn. 4; Drescher, Wer
kontrolliert die Polizei?, S. 130 ff.
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Untersuchung

Verfassungsrechtliche Grenzen des staatlichen Gewaltmonopols

Obgleich die Zentralisierung physischer Gewalt den inneren Frieden ge-
währleistet, birgt sie dennoch erhebliche Risiken. Nicht allein der Blick
auf die historische Entwicklung des Gewaltmonopols,14 sondern auch die
Lektüre der Tageszeitungen verdeutlicht,15 dass physischer Zwang des
Staates nur innerhalb eng gesteckter Schranken existieren darf. Vor diesem
Hintergrund hat der Verfassungsgeber dem Staat vor allem durch die
Grundrechte Grenzen gesetzt, die im Folgenden erörtert werden.

Grundrechte als klassische Eingriffsabwehrrechte

In ihrer originären Funktion dienen die Grundrechte als klassische Ein-
griffsabwehrrechte gegen den Staat.16 Sie bilden eine Grenze des Gewalt-
monopols, die der Staat nur aufgrund einer verfassungsrechtlichen Recht-
fertigung überschreiten darf.17

B.

I.

1.

14 Hobbes, Leviathan Teil II Kapitel 17, S. 131 ff. (hrsg. von Fetscher); Bodin, Sechs
Bücher über den Staat Bd. I bis III, Bd. I Kapitel 8, S. 205 ff. (hrsg. von Mayer-
Tasch).

15 dpa/fran, Zwei Demonstranten getötet, 28.08.2013 http://www.sueddeutsche.de/
politik/unruhen-in-aegypten-zwei-demonstranten-getoetet-1.1756478, aufgerufen
am 05.09.2013; FAZ, Muslimbrüder protestieren auch nach dem Massaker weiter,
15.08.2012, http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/aegypten-im-ausnahmezu-
stand-muslimbrueder-demonstrieren-auch-nach-dem-massaker-weiter-125
32848.html, aufgerufen am 05.09.2013.

16 BVerfGE 7, 198 (204); Kloepfer, Staatsrecht, S. 125; Zippelius/Würtenberger,
Deutsches Staatsrecht, 32. Auflage, § 17 Rn. 2; Sachs, Verfassungsrecht II –
Grundrechte, S. 39.

17 Epping, Grundrechte, 6. Auflage, Rn. 14; Hufen, Staatsrecht II, 5. Auflage, § 5
Rn. 4; Pieroth/Schlink, Grundrechte – Staatsrecht II, 31. Auflage, § 6 Rn. 271 ff.
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